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Elztal-Kurier

Die Gemeinde Elztal vollzieht den Wechsel von der 
Kupfervergangenheit in die Glasfaserzukunft. Bürger-
meister Marco Eckl hat jetzt mit der BBV insgesamt 
21 Verträge für den Anschluss gemeindeeigener Lie-
genschaften und Einrichtungen an das geplante Glas-
fasernetz abgeschlossen. „Zur Glasfaser gibt es für die 
digitale Zukunft von Elztal keine Alternative. Viele von 
uns erleben in Zeiten der Pandemie die technischen 
Grenzen des Internets über Kupferleitungen live im 
Homeoffice, beim Homeschooling oder schlicht beim 
Streamen von Veranstaltungen und Videos. Da die An-
forderungen an die Internetinfrastrukturen stetig stei-
gen, möchten wir nicht erleben, dass mit der heutigen 
Technik schon bald das Limit erreicht ist und kaum 
noch etwas geht. Ich hoffe, dass möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger die historische Chance verstehen 
und sich für das extrem günstige und risikolose An-
gebot der BBV entscheiden. Wenn es uns allen in den 
kommenden Wochen nicht gelingt, genügend Verträ-
ge zusammenzubekommen, werden wir als Gemeinde 
schon mittelfristig beim schnellen Internet abgehängt. 
Denn dass noch einmal ein anderer Anbieter in fünf 
oder zehn Jahren zu uns mit einem gleichen Angebot 
kommt, ist mehr als unwahrscheinlich. Als Gemeinde 
haben wir jedenfalls unsere richtungsweisende Ent-
scheidung für die Zukunft getroffen“, betonte Bürger-
meister Marco Eckl bei der Vertragsunterzeichnung. 

„Elztal hat die richtige Entscheidung bereits getroffen. 
Wir freuen uns über das Vertrauen und werden hier 
die Jugend fördern. Die Schulen erhalten von uns zu-
sätzlich jeweils einen kostenlosen Internetanschluss, 
wenn wir unser Netz aktivieren. Einzige Bedingung ist, 
dass diese selber die Verantwortung für diese Zusatz-
netze übernehmen“, versprach Robert Link, Regional-
leiter Vertrieb der BBV.

Breitbandversorgung Neckar-Odenwald
Die Breitbandversorgung Neckar-Odenwald ist Spezi-
alist für innovative, multimediale Breitbandanschlüsse 
via Glasfaser. Ziel ist die flächendeckende Versorgung 
aller 27 Kommunen des gesamten Neckar-Odenwald-
Kreises mit schnellen Glasfaseranschlüssen bis 2025. 
Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens gehö-
ren Planung, Aufbau und Vermarktung leistungsstarker 
und zukunftsweisender FTTH (Fiber-to-the-Home) 
Produkte mit dem Markennamen toni zur Versorgung 
von Privat- und Geschäftskunden speziell in Gebieten 
ohne ausreichende Breitbandanbindung. https://bbv-
deutschland.de/wir-sind-toni/category/neckar_oden 
wald_kreis/ und https://www.facebook.com/pg/Wir-
sind-tonineckar-odenwald-kreis-109412777354718/
posts/?ref=page_internal

Bürgermeister Marco Eckl, Volker Egenberger 
von Egenberger IT Solutions GmbH und Ro-
bert Link, Regionalleiter der BBV.

Gemeinde Elztal entscheidet sich für Glasfaser

Verträge für den Anschluss von

insgesamt 21 Liegenschaften unterzeichnet
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Amtliche Nachrichten
Störungsdienste und Notrufnummern
Stadtwerke Mosbach	 06261/8905-36
Polizei	 110
Feuerwehr und Rettungsdienst	 112
Krankentransport	 06261/19222

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und
Familie gibt es unverbindlich, kompetent und kosten-
los im Internet unter www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Sie haben Fragen zum Thema Alter, Versorgung und Pflege?
Wir beraten und informieren Betroffene, Angehörige und Inter-
essierte.
Kontaktdaten:
Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Hollergasse 14, 74722 Buchen 
Ansprechpartner:
Jutta Landwehr: 06281 / 5212-2550 
Jutta Baumgartner-Kniel: 06281 / 5212-2551

Tägliche Öffnungszeiten –
 um vorherige Terminabsprache wird gebeten.

Ortschaft Muckental
Sitzung des Ortschaftsrates 
zur 1. Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstag, dem 2. März 
2021, um 19.30 Uhr, im Rathaus Muckental, möchte ich hiermit 
herzlich einladen.
Öffentliche Sitzung
Tagesordnung
TOP 1    �Informationen über bedeutsame Angelegenheiten der Ge-

meinde und der Ortschaft
TOP 2    �Baugesuche	  

– Antrag auf Erteilung einer Aufforstungsgenehmigung
TOP 3    Verschiedenes
TOP 4    Anfragen der Bürger und Ortschaftsräte

gez. Christoph Kuhnert, Ortsvorsteher 

Gemeinde Elztal – Wahlkreis 38 Neckar-Odenwald

Wahlbekanntmachung
1.	� Am 14. 3. 2021 findet die Landtagswahl BW 2021 statt. Die 

Wahlzeit dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.	� Die Gemeinde bildet einen Wahlbezirk. In den Wahlbenach-

richtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 21. 2. 2021 
übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte wählen kann. Der 
Briefwahlvorstand tritt zusammen um 15.00 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses.

3.	� Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er/sie eingetragen 
ist. Dies gilt nicht, wenn er/sie einen Wahlschein hat (siehe Nr. 
4).

	� Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Per-
sonalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen und die 
Wahlbenachrichtigung abzugeben.

	� Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in 
erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehän-
digt.

	� Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
den Namen des Bewerbers und ggf. des Ersatzbewerbers der zu-
gelassenen Wahlvorschläge im Wahlkreis. Wahlvorschlägen von 
Parteien wird zudem der Name der Partei und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, beigefügt. Rechts von 

dem Namen des jeweiligen Wahlvorschlags ist ein Kreis für die 
Kennzeichnung des Stimm zettels aufgebracht.

	� Jeder Wähler/Jede Wählerin hat eine Stimme. Er/Sie gibt sei-
ne/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem Stimmzettel 
in einen der hinter den Wahlvorschlägen befindlichen Kreise ein 
Kreuz einsetzt oder durch eine andere Art der Kennzeichnung 
des Stimmzettels eindeutig zu erkennen gibt, für welchen Wahl-
vorschlag er/sie sich entscheiden will.

	� Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer 
Wahlkabine des Wahlraums gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass seine/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. In der Wahl kabine darf nicht fotografiert oder gefilmt wer-
den.

4.	� Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 
ist,

	 a)	� durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

	 b)	 durch Briefwahl teilnehmen.
	� Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeister-

amt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettel-
umschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlosse-
nen blauen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahl-
tag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der an-
gegebenen Stelle abgegeben werden.

5.	� Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimmabgabe 
ungültig ist, wenn der Stimmzettel eine Änderung, einen Vorbe-
halt oder einen beleidigenden oder auf die Person des Wählers/
der Wählerin hinweisenden Zusatz enthält.

	� Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettelum-
schlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder sonsti-
gen Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags.

6.	� Jede/jeder Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 8 Abs. 3 des Landtagswahlgesetzes).

	� Ein/e Wahlberechtigte/r, der/die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner/ihrer Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei 
der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten/von der Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimm-
te Willensbildung oder Entscheidung des/der Wahlberechtig-
ten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 8 Abs. 4 Landtagswahlgesetz). Außerdem 
ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflich-
tet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.

	� Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz ent-
gegen der Wahlentscheidung des/der Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des/der Wahlberechtig-
ten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 
und 3 des Strafgesetzbuchs).

7.	� Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhand-
lung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, so-
weit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

Elztal, 26. 2. 2021
gez. Marco Eckl, Bürgermeister

Landtagswahl 2021 – Wichtige Hinweise für alle Wahlberech-
tigten
Die Landtagswahl findet am 14. März 2021 unter den Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie statt. Um Infektionsmöglichkeiten 
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zu minimieren, rufen wir alle Wahlberechtigten ausdrücklich dazu 
auf, von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen. Wie 
die Briefwahl beantragt werden kann, finden Sie im nachfolgenden 
Info-Text. Antragsteller erhalten nach der Beantragung die Brief-
wahlunterlagen von uns zugesendet und können die zu Hause aus-
gefüllten Stimmzettel dann kostenfrei per Post zurücksenden oder 
im Rathaus selbst einwerfen. Damit kann jeder Wahlberechtigte 
ohne Risiko seine Stimme abgeben.
Die Durchführung der Urnenwahl am 14. März 2021 wird zum ei-
nen wegen der deutlich geringeren Anzahl von Wahlhelfern aber 
auch aufgrund der besseren pandemiegerechten Ausstattungsmög-
lichkeiten wie bereits bei der Bürgermeisterwahl im April 2020 statt 
in den jeweiligen Wahllokalen in den Ortsteilen nur in einem zen-
tral angelegten Wahllokal in der Elzberghalle Dallau von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr stattfinden. Die Urnenwähler werden dann ge-
beten, ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Ebenso sollen 
die Wählerinnen und Wähler im Wahllokal die vorgeschriebenen 
Abstände zu den anderen Wählern sowie zu den Mitgliedern des 
Wahlvorstandes einhalten und die allgemeinen Hygienemaßnah-
men beachten. Hierzu werden auch entsprechende Vorkehrungen 
im Wahllokal vorgenommen. Wartezeiten, die durch die Regelun-
gen zum ordnungsgemäßen und kontrollierten Ablauf entstehen 
könnten, müssen in Kauf genommen werden.
Dieser Aufruf beachtet zum einen den rechtskonformen Ablauf der 
Wahl und trägt zum anderen der aktuellen Lage in Bezug auf die 
Ausbreitung des Virus Rechnung.

Marco Eckl, Bürgermeister

Landtagswahl 2021 – Wahlscheinantrag für die Briefwahl
Um bei der Landtagswahl am 14. März 2021 von der Briefwahl Ge-
brauch zu machen, muss ein Wahlschein beim Wahlamt beantragt 
werden. Dies kann durch Zusendung des Wahlscheinantrags er-
folgen, den Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung finden. Telefonische 
Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und ein-
fach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten sind hier 
bereits hinterlegt – Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und mögli-
cherweise noch eine abweichende Versandadresse.
Wir bieten für Sie gerade auch in der aktuellen Pandemie die Be-
antragung eines Wahlscheines per Internet auf unserer Homepage 
www.elztal.de an. Sie finden den Link zum Antrag zum einen über 
die Neuigkeiten oder über Rathaus-Gemeinderat/Wahlen/Land-
tagswahl 2021. Beim Aufruf des dort hinterlegten Links erhalten 
Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ih-
rer Wahlbenachrichtigung müssen Sie in das Antragungsformular 
eintragen. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder 
an eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Ihre An-
tragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammel-
datei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre Antragsdaten nicht 
mit unserem dialogisierten Wählerverzeichnis übereinstimmen, 
erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns anschließend per Post 
zugestellt. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir 
unter anderem zwingend die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wäh-
lernummer.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, kön-
nen Sie auch formlos per E-Mail an info@elztal.de einen Wahl-
schein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familienna-
men, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift 
angeben.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an unser 
Bürgerbüro unter Tel.: 06261 / 8903-18 oder -17 oder per E-Mail an 
info@elztal.de.

Landtagswahl am 14. 3. 2021
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik zur Land-
tagswahl 2021 in Elztal
Für die Landtagswahl 2021 wurde der Wahlbezirk „01 – Elztal“ der 
Gemeinde Elztal als repräsentativer Urnenwahlbezirk ausgewählt. 
Dazu hat die Landeswahlleiterin des Landes Baden-Württemberg 

Informationen für die Wahlberechtigten veröffentlicht, die nach-
stehend auszugsweise wiedergegeben werden und erklären, wie die 
Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik im Urnenwahllo-
kal in der Elzberghalle erfolgen wird:
Gesellschaft und Staat, insbesondere Politik, Verwaltung und Me-
dien, sind auf Informationen über das Wahlergebnis und das Wahl-
verhalten der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Hierzu werden 
die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. 
Die allgemeine Wahlstatistik gibt Auskunft über die Zahl der Wahl-
berechtigten, der Wähler, der Nichtwähler, der gültigen und der 
ungültigen Stimmen sowie der Stimmen für die einzelnen Wahl-
vorschläge, gegliedert nach Wahlkreisen, Stadt-und Landkreisen, 
Gemeinden und Wahlbezirken. Die allgemeine Wahlstatistik be-
ruht auf den von den Wahlorganen amtlich festgestellten Wahler-
gebnissen. Die repräsentative Wahlstatistik ist eine Stichprobener-
hebung, die Informationen über die Wahlberechtigten, die Wähler, 
die Wahlbeteiligung und die Stimmabgabe nach Geschlecht und Al-
tersgruppen liefert. Darüber hinaus sind Aussagen über die Zusam-
mensetzung der Wählerschaft der Parteien nach Geschlecht und Al-
tersgruppen möglich.

Stichprobenauswahl der repräsentativen Wahlstatistik 
Die repräsentative Wahlstatistik wird in Wahlbezirken durchge-
führt, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Bei der 
Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg entfallen ca. 211 (177 
Urnenwahlbezirke und 34 Briefwahlbezirke) der insgesamt rund 
10.500 Wahlbezirke auf die Stichprobe der repräsentativen Wahl-
statistik. Damit sind ca. 150.000 Wahlberechtigte (2 %) in die Stich-
probe einbezogen.
Oberster Grundsatz jeglicher Wahlstatistik ist die Wahrung 
des Wahlgeheimnisses. Deshalb lässt keine Wahlstatistik Rück-
schlüsse auf das Wahlverhalten einzelner Personen zu.
In den für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählten Wahlbe-
zirken wird gewählt und das Wahlergebnis festgestellt wie in allen 
anderen Wahlbezirken auch. Der einzige Unterschied besteht dar-
in, dass die Stimmzettel mit einem Aufdruck nach Geschlecht und 
sechs Altersgruppen versehen sind und nur diese Stimmzettel ver-
wendet werden dürfen. Darüber hinaus werden in den Stichproben-
urnenwahlbezirken nach der Wahl von den Gemeinden die Wähler-
verzeichnisse nach Geschlecht und zehn Altersgruppen ausgezählt, 
um Informationen über die Wahlberechtigten, die Wähler und die 
Wahlbeteiligung nach Geschlecht und Altersgruppen zu erhalten. 
Das Wahlgeheimnis und der Datenschutz bleiben bei der repräsen-
tativen Wahlstatistik selbstverständlich gewahrt. Die für Landtags-
wahlen ausgewählten Urnenwahlbezirke müssen mindestens 500 
Wahlberechtigte, die Briefwahlbezirke mindestens 500 Wähler auf-
weisen. Bei der Auszählung der Stimmzettel wird nun festgestellt, 
wie viele Frauen und Männer welcher Altersgruppen eine bestimm-
te Partei gewählt haben. Da aber zu jeder Altersgruppe der Männer 
und Frauen zahlreiche Personen gehören, können daraus keinerlei 
Rückschlüsse über die Stimmabgabe von Einzelpersonen gewon-
nen werden. Das Wahlgeheimnis und der Datenschutz bleiben da-
mit gewahrt. Außerdem erfolgt die Auswertung der Stimmzettel für 
die repräsentative Wahlstatistik nicht in den Wahllokalen oder Ge-
meinden, sondern örtlich und zeitlich davon getrennt im Statisti-
schen Landesamt. Ergebnisse für einzelne Wahlbezirke dürfen nicht 
bekannt gegeben werden. 

Was wird erfasst?
Die Wahlbeteiligung der männlichen und weiblichen Wahlberech-
tigten wird in den Stichprobenurnenwahlbezirken nach folgenden 
zehn Gruppen aus den Wählerverzeichnissen ausgezählt, die etwa 
folgenden Altersgruppen entsprechen: 21 Jahre, 21 bis 24 Jahre, 25 
bis 29 Jahre, 30 bis 34 Jahre, 35 bis 39 Jahre, 40 bis 44 Jahre, 45 bis 49 
Jahre, 50 bis 59 Jahre, 60 bis 69 Jahre, 70 Jahre und älter. 
Die Stimmabgabe der Männer und Frauen für die einzelnen Par-
teien wird für folgende Altersgruppen ausgewertet: unter 25 Jah-
re, 25 bis 34 Jahre, 35 bis 44 Jahre, 45 bis 59 Jahre, 60 bis 69 Jahre, 
70 Jahre und älter. Gemäß § 22 Abs. 3 des Personenstandsgesetzes 
kennt das Recht drei mögliche Eintragungen zum Geschlecht im 
Geburtenregister (männlich, weiblich, divers) sowie die Möglich-

http://www.elztal.de
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keit, den Geschlechtseintrag offen zu lassen (ohne Angabe). Auf-
grund der zu erwartenden Fallzahlen der Geschlechtsausprägung 
„divers“ bzw. „ohne Angabe“ werden diese – zur Gewährleistung 
des Wahlgeheimnisses und des Persönlichkeitsschutzes – mit der 
Ausprägung „männlich“ gemeinsam erhoben und ausgewertet. Zur 
Vereinfachung der Auszählung kann vor dem Aufdruck der betref-
fenden Altersgruppe nach Geschlecht ein Großbuchstabe beigefügt 
werden, also z. B. A. männlich, divers oder ohne Angabe im Ge-
burtenregister, geboren 1977 bis 2003 oder H. weiblich, geboren 
1987 bis 1996. Dieser Aufdruck ist jedoch keiner Einzelperson zu-
geordnet und lässt keinen Rückschluss auf die Stimmabgabe einzel-
ner Personen zu.

Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen der repräsentativen Landtagswahlstatistik sind  
§ 37 Abs. 1 Satz 2, § 38 Abs. 1 Satz 3 und § 60 des Landtagswahlge-
setzes in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. S. 384), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetzes vom 12. November 2020 (GBl. S. 1049).

Wo sind die Wahlstatistiken zu beziehen?
Die Ergebnisse der allgemeinen und der repräsentativen Landtags-
wahlstatistik werden im Internetangebot des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württemberg unter http://www.statistik-bw.de 
veröffentlicht. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an das Sta-
tistische Landesamt wenden: Statistisches Landesamt Baden-Würt-
temberg 70158 Stuttgart – Email: poststelle@stala.bwl.de

Schornsteinreinigung in Neckarburken 
Ab Montag, den 1. 3. 2021, wird mit der Schornsteinreinigung in 
Neckarburken begonnen.
Sollten Sie nicht zuhause sein, beachten Sie bitte unsere Anmelde-
zettel und vereinbaren Sie im Verhinderungsfall rechtzeitig einen 
Ersatztermin mit mir.

Matthias Weber 
Schornsteinfegermeister 

Ortsstr. 53
74847 Obrigheim-Asbach 

Tel.06262/915006

Chance auf weitere sieben LEADER-Jahre 
Verein Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv e.V. will 
sich erneut für das EU-Förderprogramm LEADER bewerben. Bür-
gerbeteiligungsprozess startet in den nächsten Wochen.
Bis zum 15. Februar 2021 konnte der LEADER-Verein Neckartal-
Odenwald aktiv sein Interesse für eine weitere LEADER-Periode 
beim Landesamt für Geoinformation und Landesentwicklung Ba-
den-Württemberg bekunden. Dafür wurde die Interessenbekun-
dung, welche zuvor im Vorstand ausgearbeitet wurde, nach Stuttgart 
geschickt. Der Verein möchte weitere sieben Jahre das EU-Förder-
programm LEADER für eine zukunftsgerichtete Entwicklung der 
Region nutzen. 
Um bei der Bewerbung für die neue Förderperiode erfolgreich zu 
sein, müssen allerdings einige Hürden genommen werden. In den 
kommenden Wochen wird ein Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. 
Hier werden Themenschwerpunkte, neue Ideen und Startprojekte 
entwickelt. 
Diese Ideen sollen in den 28 Kommunen umgesetzt werden. Dazu 
werden Workshops, Online-Befragungen und Veranstaltungen 
durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Regionalen Ent-
wicklungskonzept zusammengeführt, welches Grundlage für eine 
Bewerbung als LEADER-Region ist. 
Jeder Bürger kann dazu beitragen. Wie und wo, wird rechtzeitig in 
den Medien bekannt gegeben. Eine Auftaktveranstaltung ist für den 
14. Juni 2021geplant. 
In der laufenden Förderperiode wurden 48 Projekte erfolgreich ge-
fördert. Viele im Bereich Grundversorgung und Tourismus. Auch 
zwölf Vereine erhielten eine Förderung. „Mit LEADER wird Euro-
pa vor Ort erlebbar. Innovative Ideen stärken den ländlichen Raum 
und machen unsere Dörfer attraktiv“ so die Vereinsvorsitzende 
Sieglinde Pfahl.
Auskünfte erteilt: LEADER Geschäftsstelle, Sabine Keller, Tel.: 
06261/ 84-1396

Schulnachrichten

„Schwitzen ist, wenn Muskeln weinen“ (Spruch von Horst Evers)
In der VHS Mosbach finden Sie ein breites Spektrum an Online 
Gesundheitskursen und Workshops zur Entspannung und Stress-
bewältigung, zu Bewegung, Gymnastik und Fitness. Technische In-
formationen zum Zoom-Meeting finden Sie hier. Unsere Dozenten 
und Trainerinnen sind hochmotiviert, auch in diesen schwierigen 
Zeiten für die Teilnehmer ihr Bestes zu geben. Der Vorteil bei den 
neuen Onlinekursen ist, dass es keine Teilnehmerbeschränkung 
und keine Wartelisten (mehr) gibt. Jeder Interessierte kann sich zu 
einem Kurs seiner Wahl anmelden und sich so den vertrauten Fit-
ness-Coach über die Online-Meeting-Plattform ZOOM quasi zu 
sich nach Hause holen. 
– �Fight Sports – Online	  

Cristina Gramlich / Mittwoch, 17. 2. 2021, 19.00–20.00 Uhr / 
7 Termine / 9,33 UE / Online Kurse / 38,00 Euro / Kurs 30260

– �Klassisches Hatha-Yoga – Online	  
Maren Brecht / Freitag, 19. 2. 2021, 18.30–20.00 Uhr / 6 Termi-
ne / 12 UE / Online Kurse / 48,00 Euro / Kurs 30101

– �Vinyasa Power Yoga – Online	  
Marie Bauer / Mittwoch, 24. 2. 2021, 19.00–20.15 Uhr / 6 Ter-
mine / 10 UE / Online Kurse / 40,00 Euro / Kurs 30180

– �Pilates-Faszien-Training – Online	  
Sabine Hoffmann-Reger / Montag, 1. 3. 2021, 18.30–19.30 Uhr / 
5 Termine / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 3025034

– �Zumba® Fitness und Tanz – Online	  
Mandy Wermter / Montag, 1. 3. 2021, 19.30–20.30 Uhr / 5 Ter-
mine / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 30283

– �ZUMBA® Fitness und Tanz – Online	  
Anita Losing / Dienstag, 2. 3. 2021, 18.30–19.30 Uhr / 5 Termi-
ne / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 302301

– �Pilates-Faszien-Training – Online	  
Sabine Hoffmann-Reger / Donnerstag, 4. 3. 2021, 7.30–8.30 
Uhr / 4 Termine / 5,33 UE / Online Kurse / 22,00 Euro / Kurs 
3025033

– �Fitness im Wohnzimmer – Online	 
Anita Losing / Donnerstag, 4. 3. 2021, 18.30–19.30 Uhr / 5 Ter-
mine / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 30230

– �Pilates-Faszien-Training – Online	  
Anne Nenninger / Dienstag, 9. 3. 2021, 19.00–20.00 Uhr / 5 Ter-
mine / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 3025

– �Übungen aus dem Taiji, Qigong – Online	  
Danielle Disson / Dienstag, 9. 3. 2021, 19.45–20.45 Uhr / 4 Ter-
mine / 5,33 UE / Online Kurse / 22,00 Euro / Kurs 30120

– �Yoga. Grund- und Aufbaukurs – Online	  
Susanne Neureuther / Mittwoch, 10. 3. 2021, 17.15–18.30 Uhr / 
4 Termine / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 301810

– �Rundum gesund - Bewegung und Fitness für den ganzen 
Körper – Online				     
Ann Kathrin Wisura / Mittwoch, 10. 3. 2021, 19.00–20.00 Uhr 
/ 5 Termine / 6,67 UE / Online Kurse / 27,00 Euro / Kurs 30110

Einstieg ist immer möglich.
Beachten Sie, dass die Volkshochschule Mosbach weiterhin für den 
Publikumsverkehr geschlossen bleibt. 
Für Kursanmeldungen- und beratungen stehen wir Ihnen zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten telefonisch unter 06261 / 918660-0 oder 
per Mail unter info@vhs-mosbach.de zur Verfügung Wir freuen 
uns sehr, Sie baldmöglichst wieder persönlich begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen	 Ihr VHS-Team

file:///C:\Users\Magdalena%252520Hecht\Desktop\Schwitzen%2520ist.docx
https://www.vhs-mosbach.de/fileadmin/user_upload/Zoom-technische-Anleitung-VHS-Mosbach.pdf
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Lohrtalschule Mosbach
Anmeldung Klasse 5 an der Lohrtalschule:
Die Anmeldeformulare für die Klasse 5 an der Lohrtalschule finden 
Sie auf der homepage der Lohrtalschule unter www.lohrtalschule.
de. Dort können diese unter „Downloads“ heruntergeladen wer-
den. Eine Verlinkung zum Antrag MAXX-Ticket finden Sie dort 
ebenfalls. 
Die Anmeldung der Schüler und Schülerinnen der kommenden 5. 
Klassen nehmen wir primär telefonisch entgegen. Sofern jedoch un-
bedingt eine persönliche Anmeldung erwünscht sein sollte, bitten 
wir Sie um eine Terminvereinbarung unter der Tel.Nr. 06261/67330. 
Sollten Sie sich für eine telefonische Anmeldung entscheiden, bitten 
wir Sie die Unterlagen bis spätestens 11. 3. 2021 an der Lohrtal-
schule vorzulegen. 
Sofern Sie ein(Beratungs-) Gespräch mit der Schulleitung wün-
schen, führen wir dieses gerne per Telefon durch. Ebenso stehen wir 
Ihnen für weitere Rückfragen jederzeit vormittags zur Verfügung. 

Nicolaus-Kistner-Gymnasium Mosbach
Anmeldungen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium für das 
Schuljahr 2021/22
Die Anmeldungen am Nicolaus-Kistner-Gymnasium für die kom-
menden 5. Klassen können in diesem besonderen Jahr
per Mail: 	 sekretariat@nkg-mosbach.de 
per Fax:		  06261/9280-80
per Post:		 Nicolaus-Kistner-Gymnasium
		  Jean-de-la-Fontain-Str. 6 – 10
		  74821 Mosbach oder
per Brief:	 in unseren Briefkasten (am Haupteingang)
vorgenommen werden. Die Anmeldeformulare finden Sie auf unse-
rer Homepage unter:
www.nkg-mosbach.de
Zusätzlich benötigen Sie noch folgende Dokumente:
• �Blatt 3 und 4 der Unterlagen, die Sie von der Grundschule er-

halten haben: Grundschulempfehlung und Formular für die An-
meldung – im Original –

• Kopie der Geburtsurkunde
• �Bei Alleinerziehenden der Nachweis über das Sorgerecht bzw. 

bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten die komplette An-
schrift mit Telefonnummer des anderen Elternteils und dessen 
Einverständniserklärung zur Anmeldung an der Schule

• �Passbild für die Beantragung der Fahrkarte (MAXX-Ticket, Suns-
hine-Ticket) 

Die Originalunterlagen können auch zu einem späteren Zeitpunkt 
bei uns vorgelegt werden. 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Telefonnummer 
06261/9280-0 zur Verfügung.
Die Anmeldung kann auch vor Ort am 
• Montag, 8. März 2021, von 7.00 bis 16.00 Uhr 
• Dienstag, 9. März 2021, von 7.00 bis 16.00 Uhr
• Mittwoch, 10. März 2021, von 7.00 bis 18.00 Uhr und am
• Donnerstag, 11. März 2021, von 7.00 bis 18.00 Uhr
vorgenommen werden. Bitte setzen Sie sich hierfür zur Terminver-
einbarung telefonisch mit uns in Verbindung unter 06261/9280-0.

Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach-Neckarelz
ANMELDUNGEN für die Klassen 5 für das Schuljahr 2021/2022 
Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach-Neckarelz
Am Auguste-Pattberg-Gymnasium Mosbach-Neckarelz können Sie 
sich alle Unterlagen von der Homepage www.apg-mosbach.de her-
unterladen und ausfüllen.
Anschließend bitten wir um postalische Zustellung bis zum 11. 
März 2021 an:
Auguste-Pattberg-Gymnasium
Heidelberger Straße 39
74821 Mosbach
Sollte Ihnen das digitale Verfahren nicht möglich sein, so liegen in 
der Schule fertig konfigurierte „Anmelde-Pakete“ bereit.
In der Zeit vom 8. bis 11. März 2021 ist nach vorheriger Terminver-
einbarung auch eine persönliche Anmeldung möglich.

Pestalozzi-Realschule Mosbach
Lernen mit Kopf, Herz und Hand –
Willkommen an der Pestalozzi Realschule in Mosbach!
„Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Wo wird mein Kind 
entsprechend seinen Fähigkeiten gefördert und gefordert? An wel-
cher Schule kann mein Kind seine Begabungen entfalten und findet 
für die nächsten Schuljahre einen Ort, an dem es sich wohlfühlt? “ 
Das sind wichtige Fragen, die Eltern von Viertklässlern beantwor-
tet haben möchten, um für ihre Kinder die bestmögliche Schulent-
scheidung zu treffen. Die Pandemie und die damit verbundenen Ein-
schränkungen erschweren diesen Entscheidungsfindungsprozess in 
diesem Jahr. Die Pestalozzi-Realschule ist dem Gedanken ihres Na-
mensgebers verpflichtet: Wir lernen mit Kopf, Herz und Hand. 
Eine Besonderheit unserer Schule ist der bilinguale Zug, in dem die 
Schüler*innen in einem Sachfach in englischer Sprache unterrichtet 
werden. Wer sich bei der Anmeldung für diesen Zug entscheidet, 
darf sich nach sechs Schuljahren über einen enormen Zugewinn in 
der Fremdsprache freuen. Dass uns die Förderung der Fremdspra-
chenkenntnisse aller uns anvertrauten Schüler*innen, auch über die 
Erwartungen des Bildungsplanes hinaus, am Herzen liegt, zeigt die 
Vorbereitung interessierter Schüler*innen auf das Cambridge Zer-
tifikat in Englisch oder in Französisch das Delf-Zertifikat Klasse 9 
sowie der traditionsreiche und jährlich stattfindende Schüleraus-
tausch mit Frankreich. Neu an der Schule ist der Schüleraustausch 
mit Italien, der im Jahr 2017 das erste Mal stattfinden konnte.
Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir im musisch-künstlerischen 
Bereich. Die Theater-AG, die Band, die Streicher-AG, der Chor, die 
Tanz-AG, die Kunst-AG und die Zauberküche arbeiten hier ge-
meinsam Hand in Hand an einem großen Musicalprojekt, das am 
Ende des Schuljahres präsentiert wird. Dieses Herzensprojekt wur-
de in den letzten Jahren für alle am Schulleben Beteiligten zu einem 
krönenden Abschluss des Schuljahres. Auch in der SMV, der Sani-
täts-AG oder der Schulbibliothek können sich unsere Schüler*innen 
einbringen. 
Unsere pädagogische Arbeit sehen wir im Fördern und Fordern der 
uns anvertrauten Kinder. In den Klassen 5 und 6 besteht durch die 
Einrichtung von Lernbändern in den Kernfächern die Möglichkeit, 
Schüler*innen differenziert im eigenen Lernprozess zu begleiten. In 
den oberen Klassenstufen können wir durch Teamteaching Klassen 
teilen – so wie es den Bedürfnissen der Lernenden dienlich ist. 
Als eine Schulart, die Jugendliche auf den Eintritt in die Berufswelt 
vorbereitet, kommt der Berufsorientierung ab Klasse 8 große Be-
deutung zu. Neben einer Kooperation mit dem Kaufland gibt es in 
jedem Jahr Betriebserkundungen bei unterschiedlichen Betrieben 
in der Region sowie in den Klassen 8 und 9 insgesamt 10 Prakti-
kumstage für unsere Schüler*innen in bis zu drei verschiedenen Be-
rufsbildern. Darüber hinaus gibt es eine enge Zusammenarbeit mit 
der Agentur für Arbeit. Berufsberater sind regelmäßig im Haus, um 
ab Klasse 8 Schüler*innen bei ihrer Berufswahl und ihrem Start ins 
Berufsleben zu unterstützen. Viele unserer Schüler*innen wechseln 
nach der Mittleren Reife an ein berufliches Gymnasium. Aus Er-
fahrung und durch viele Rückmeldungen wissen wir, dass ihnen der 
Übergang und der Anschluss gut gelingt. 
Auch der Umgang miteinander ist uns wichtig. In der Unterstufe ist 
der Klassenrat fest verankert, in dem gemeinsam mit unserer Schul-
soziarbeiterin Sozialtraining stattfindet. So stärken wir das Wir-Ge-
fühl und die Persönlichkeit unserer Schüler*innen. 
Wir freuen uns darauf, dass wir 2023 in unser von Grund auf sanier-
tes und den Bedürfnissen modernen Lernens entsprechend umge-
bautes und ausgestattetes Schulhaus zurückziehen Bis zu unserem 
Umzug gestalten wir unser Schulleben in unserer modernen und 
gut ausgestatteten neuen Container-Anlage. 
Alle, die mit Kopf, Herz und Hand lernen möchten, finden an der 
PRS einen Ort, wo Schule mehr ist… 
Sollten Sie ein Beratungsgespräch mit der Schulleitung wünschen, 
führen wir dieses gerne nach vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung durch. Ebenso stehen wir Ihnen für Fragen zur Anmel-
dung vormittags zwischen 7.30 und 12.30 Uhr zur Verfügung.
Tel:	 06261 939709-0
Mail: 	 sekretariat@prs-mosbach.de

http://www.lohrtalschule.de
http://www.lohrtalschule.de
http://www.nkg-mosbach.de
http://www.apg-mosbach.de
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ANMELDUG an der Pestalozzi-Realschule Mosbach für  
Klasse 5 
Die Anmeldung für Klasse 5 ab September 2021 erfolgt
am 8. und 9. März 2021 von 8 bis 13 Uhr 
und 
am 10. und 11. März 2021 von 8 bis 17 Uhr.
In diesem Jahr möchten wir die Anmeldung vorrangig durch Zu-
sendung von ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen bis spä-
testens 11. März per Post oder Einwurf im Briefkasten am Gebäude 
A der PRS durchführen. Sie finden alle notwendigen Dokumente 
und Informationen hier: (Link)
Von persönlichen Kontakten möchten wir in diesem Jahr – zu Ih-
rem und zu unserem Schutz – möglichst absehen. 
Sollten Sie 
• �die Zusendung der Anmeldeunterlagen per Post wünschen oder
• �ein Beratungsgespräch mit der Schulleitung wünschen – wegen 

der Teilnahme am bilingualen Zug – oder 
• Fragen zur Anmeldung haben oder 
• einen Termin zur persönlichen Anmeldung wünschen 
dann kontaktieren Sie uns bitte über das Sekretariat. 
Ab 22. Februar 2021 erreichen Sie uns Montag bis Freitag zwischen 
7.30 Uhr und 12.30 Uhr unter der Tel.: 06261/939709-0 oder per 
Mail: sekretariat@prs-mosbach.de. 
Folgende Unterlagen fügen Sie den Anmeldeunterlagen bitte bei:  
• �Blatt 3 und 4 der Unterlagen, die Sie von der Grundschule er-

halten haben: Grundschulempfehlung und Formular für die An-
meldung – im Original – 

• Eine Kopie der Geburtsurkunde 
• �Bei Alleinerziehenden der Nachweis über das Sorgerecht bzw. 

bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten die komplette An-
schrift mit Telefonnummer des anderen Elternteils und dessen 
Einverständniserklärung zur Anmeldung an der Schule.

• Passbild 

Ganztagsgymnasium Osterburken
Lachende Kinder, entspannte Eltern, gemeinsames Entdecken der 
Schule ohne zeitlichen Druck. Das GTO nutzt gerne den Informa-
tionstag, um sich als das zu präsentieren, was es ist: ein Gymnasium 
mit Herz, in dem niemand alleine steht und viele Hände ein sicheres 
Netz bilden.
Leider können wir Ihnen und Ihren Kindern dieses Jahr nicht die 
Chance bieten, unsere Schule am Informationstag zu entdecken. 
Daher haben wir die Schulhomepage für Sie und Ihre Kinder ak-
tualisiert und möchten Sie hiermit einladen, unsere Schule über die 
Homepage zu erkunden. 
Da wir wissen, dass selbst die beste Homepage den persönlichen 
Kontakt vor allem an unserer Schule nicht ersetzen kann, möchte 
wir Sie ermutigen, sich bei etwaigen Fragen und Anmerkungen ent-
weder an die Schulleitung, Frau Regina Krudewig- Bartel (regina.
krudewig-bartel@gto-osterburken.de) und Herr Uwe Rossa (uwe.
rossa@gto-osterburken.de) oder an Frau Tanja Schneider (tanja.
schneider@gto-osterburken.de), die Ihnen bei Fragen zum Über-
gang von der Grundschule ans GTO helfen kann, zu wenden.
Mit Schreiben des Kultusministeriums vom 8. Februar 2021 wurden 
die Anmeldefristen verlängert. Sie können Ihr Kind nun vom 8. bis 
zum 11. März 2021 am GTO anmelden. Für das Schuljahr 21/22 ist 
die Anmeldung auch per E-Mail, per Fax, per Post oder fernmünd-
lich möglich. 
• �Auf unserer Homepage können Sie den Schüleraufnahmebogen 

und die weiteren Anmeldeformulare herunterladen und bereits 
vorab ausfüllen: Downloads (bitte „Anmeldung“ auswählen) 

• �Die Anmeldung Ihres Kindes ist erst wirksam, wenn uns die 
Grundschulempfehlung (Blatt 3) im Original vorliegt. Deren 
Übermittlung kann persönlich oder per Post vorgenommen wer-
den und sollte bis spätestens 15. 3. 2021 erfolgt sein. Ebenfalls er-
forderlich ist das ,Formular für die Anmeldung‘ (Blatt 4)

• �Alternativ können Sie einen persönlichen Anmeldetermin mit un-
serem Sekretariat vereinbaren (Tel: 06291 6408-0) Wir stellen für 
die Anmeldung entsprechende Zeitfenster zur Verfügung. Das Se-
kretariat ist an den Anmeldetagen wie folgt geöffnet. Montag und 

Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr und Dienstag und Donnerstag 
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst	 Regina Krudewig-Bartel

Realschule Osterburken
Erweiterter Anmeldezeitraum für die Klasse 5 an der Real-
schule Osterburken
Sehr geehrte Eltern der Klassenstufe 4
Die Möglichkeiten, Ihr Kind für die neuen 5. Klassen an der Re-
alschule Osterburken anzumelden, sind ausgeweitet worden. Eine 
Anmeldung ist nun im Zeitraum vom 08.03.-11.03.2021 möglich.
Für das Schuljahr 2021/2022 ist die Anmeldung - nach Vorgabe des 
Ministeriums – auch per E-Mail, per Fax, per Post oder fernmünd-
lich möglich.
Wir bitten Sie, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen. Das 
hierfür notwendige Anmeldeformular finden Sie auf unserer Home-
page (realschule-osterburken.de)
Die Anmeldung ist erst wirksam, wenn der Schule die Grundschul-
empfehlung (Blatt 3 und 4) im Original bis spätestens 15.03.2021 
vorgelegt wird. Weitere Unterlagen (z.B. zum Masernschutz, Pass-
foto usw.) können nachgereicht werden.
Eine persönliche Anmeldung kann nach vorhergehender Termin-
vereinbarung zu folgenden Zeiten im Sekretariat vorgenommen 
werden:
• Montag, 8. März 2021, 8.00–16.00 Uhr
• Dienstag, 9. März 2021, 9.00–17.00 Uhr
• Mittwoch, 10. März 2021, 8.00–16.00 Uhr
• Donnerstag, 11. März 2021, 9.00–17.00 Uhr
Sie können sich bei Fragen auch gerne telefonisch mit uns in Ver-
bindung setzen (06291-647619) oder uns eine E-Mail senden (info@
realschule-osterburken.de)

Kirchliche Nachrichten
Kath. Kirchengemeinde Elztal-Limbach-Fahrenbach

74834 Elztal-Dallau, Kirchenstr. 10, Tel. 06261/2765
pfarramt.dallau@kath-elf.de     www.kath-elf.de

Gottesdienste vom 26./27. 2. bis 5. 3. 2021
Livestream im Internet unter: www.kath-elf.de/live
Anmeldung zu den Gottesdiensten bitte telefonisch in den Pfarr-
büros, per SE-App, über unsere Homepage oder per Mail an  
anmeldung@kath-elf.de

Sonntag, 28. 2. – ZWEITER FASTENSONNTAG
Kollekte für den Kinderhilfefonds
Elztal
Au (Sa)	 18.00 Uhr �Beichtgelegenheit
Au (Sa)	 18.30 Uhr �Messfeier mit Beauftragung und Verabschie-

dung von Mitgliedern des Gemeindeteams, 
gleichzeitig Livestream

Limbach
Krum (Sa)	 18.30 Uhr �Messfeier 
Wag (Sa)	 18.30 Uhr �Messfeier
Fahrenbach
Fa	 10.15 Uhr �Messfeier mit Verabschiedung von Pfarrer 

Stoffers, gleichzeitig Livestream
Tr	 11.30 Uhr �Möglichkeit zum Kommunionempfang mit 

Liedern und Texten für eine kurze persönli-
che Besinnung vor und nach dem Kommu-
nionempfang (bis 12.30 Uhr, ohne Anmel-
dung) 

Montag, 1. 3. 
@	 18.30 Uhr �Rosenkranz/Andacht im Livestream 
Ro	 18.30 Uhr �Rosenkranz
Dienstag, 2. 3. 
Da	 18.30 Uhr �Schülergottesdienst gleichzeitig Livestream
Mittwoch, 3. 3. 
Au	 18.00 Uhr �Rosenkranz 

mailto:sekretariat@prs-mosbach.de
http://www.gto.mos.schule-bw.de/joomlagto/index.php/aktuelles-menu/downloads-menu
mailto:info@realschule-osterburken.de
mailto:info@realschule-osterburken.de
http://www.kath-elf.de
http://www.kath-elf.de/live
mailto:anmeldung@kath-elf.de
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	 18.30 Uhr �Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Live- 
stream

Fa	 18.30 Uhr �Rosenkranz
Donnerstag, 4. 3. 
Lau	 18.00 Uhr �Rosenkranz
	 18.30 Uhr �Messfeier gleichzeitig Livestream
Ro	 18.30 Uhr �Messfeier mit Anbetung 
Freitag, 5. 3. 
Au	 18.30 Uhr �Ökumen. Weltgebetstag der Frauen (ev. 

Kirche)
Lau	 18.30 Uhr �Eucharistische Anbetung
Ri	 18.30 Uhr �Messfeier mit Anbetung gleichzeitig Live- 

stream
Wag	 18.30 Uhr �Ökumen. Weltgebetstag der Frauen

Versöhnungsfeiern in der Fastenzeit
Samstag, 13. 3. 2021, 18.30 Uhr, Auerbach
Sonntag, 14. 3. 2021, 18.00 Uhr, Fahrenbach
Montag, 22. 3. 2021, 18.30 Uhr, im Livestream

Auerbach
Versöhnungsfeier
Zur Versöhnungsfeier lädt das Gemeindeteam am Samstag, 13. 3. 
2021, um 18.30 Uhr ein. In dieser Feier schauen wir auf unsere Be-
ziehung zu Gott, unseren Mitmenschen, zur Schöpfung und auf uns, 
und stellen vielleicht fest, dass manches eventuell auch anders geht.
In dieser Feier zum 4. Fastensonntag verlesen wir auch den Aufruf 
der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion 2021 am 5. Fastensonntag 
für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor.

Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend
Der diesjährige ök. Kreuzweg der Jugend schaut backstage hinter 
die Kulissen der Passion Jesu Christi, wie sie bei den Passionsspielen 
Oberammergau auf die Bühne gebracht wird. Diese sind im Rah-
men einer Pest-Pandemie entstanden und wollen bewegen – ähn-
lich, wie dies im Lukasevangelium ausgedrückt wird: „Und alle, die 
zu diesem Schauspiel herbeigeströmt waren und sahen, was sich er-
eignet hatte, schlugen sich an die Brust und gingen weg.“ (Lk23,48)
backstage möchte ansprechen und durch seine Ästhetik und Spra-
che helfen, die eigene Haltung gegenüber Leiden, Tod und Auferste-
hung Jesu Christi zu finden. Die meisten Fotos stammen von Sebas-
tian Schulte. Er ist Schüler, kommt aus Oberammergau und hätte in 
der letzten Saison einen Diener des Kaiphas gespielt. Die Bilder mit 
Texten werden während der Fastenzeit zur stillen Andacht in der 
kath. Kirche ausgestellt.

Evangelische Kirchen Auerbach und Dallau 
Evangelisches Pfarramt, Felderweg 6A, 74834 Elztal-Dallau
Tel: 06261-2611 Fax: 06261-3011, pfarramt@ekidua.de, Internet: 
www.ekidua.de
Öffnungszeiten: �Montags          9.00–12.00 Uhr	  

Donnerstags 13.00–16.00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten ist das Pfarramt über den Anrufbe-
antworter zu erreichen. Bitte sprechen sie ihre Nachricht auf den AB 
wir rufen zu den Öffnungszeiten zurück!
Für seelsorgliche Begleitung und Gespräche in Krisensituationen 
wenden Sie sich bitte an Frau Roller, die Vertretungspfarrerin unter 
der Tel. 0172 974 2700.

Gottesdienst am nächsten Sonntag (28. 2. 2021)
Auerbach     9.15 Uhr Prädikant Peter Kinzler
Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung zu dem Gottesdienst 
nicht erforderlich ist. Es wird aber eine Anwesenheitsliste ge-
führt.
Bis auf Weiteres, darf in den Gottesdiensten nicht gesungen wer-
den. 
Während des gesamten Gottesdienstes, müssen entweder eine 
FFP 2 Maske oder eine OP Maske getragen werden. 
Die 2-m-Abstandregel ist weiterhin zu beachten.

Gottesdienst in Dallau
In Dallau finden ab März wieder Gottesdienste statt.
Am Sonntag, 28. 2., sendet das ZDF um 9.30 Uhr einen katho-
lischen Gottesdienst aus St. Margarethen in Österreich. Unter 
www.ekiba.de/kirchebegleitet wird jeden Sonntag ein Gottesdienst 
aus einer Gemeinde vorgestellt. Digitale Gottesdienste für Kinder 
und Familien gibt es sonntags um 10.00 Uhr auf dem youtube-Ka-
nal der EKD Kigo-Landesverbände: www.kirchemitkindern-digital.
de

Weltgebetstag am Freitag 5. März 2021 
Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, feiern Frauen auf 
der ganzen Welt, den Weltgebetstag. In diesem Jahr haben Frauen 
aus Vanuatu (einer Inselgruppe irgendwo zwischen Australien und 
Neuseeland) den Gottesdienst vorbereitet. 
Er steht unter dem Thema: „Worauf bauen wir?“
Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? – Ein hoch-
aktuelles Thema in Zeiten der Corona Pandemie und den massiven 
Herausforderungen, die der Klimawandel an uns und vor allem an 
künftige Generationen stellt.
In diesem Südseeparadies, das 1980 die Unabhängigkeit von der 
französisch-britischen Kolonialherrschaft erlangte, leben rund  
450 000 Menschen mit etwa 110 verschiedenen Sprachen. Deutsch-
land ist ungefähr 15 000 km entfernt.
Die Bewohner von Vanuatu sind zu 80% Christinnen und Christen, 
und der Glaube ist ein wichtiges Element in ihrem Leben.
Wir laden Sie ganz herzlich, zum Gottesdienst am Freitag, 5. 
März 2021, um 18.30 Uhr in die evangelische Kirche in Auer-
bach, ein. 
Es gelten die bekannten Corona-Regeln, die geforderten Abstände 
werden eingehalten. Eine medizinische Maske muss während des 
gesamten Gottesdienstes getragen werden.
Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich! Diese nimmt ab sofort, 
Elke Bansbach entgegen. (Tel. 06293/1351)

Evangelischer Diakonieverein Dallau 
Viele Familien sind Mitglied in unserem Diakonieverein. Sie unter-
stützen mit ihrem Mitgliedsbeitrag die diakonische Arbeit in unse-
rer Kirchengemeinde, u.a. die ambulante Pflege der alten und kran-
ken Menschen in unserem Dorf, Finananzierung von Geräten, die 
der Kindergarten und die Kirchengemeinde bei der Gemeindearbeit 
nutzen können. Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2021 wird Ende 
März eingezogen.
Gleichzeitig gewährt der Diakonieverein ihren Mitgliedern einen 
Rabatt, d.h. eine Kostenerstattung auf Rechnungen des Vorjahres 
für häusliche, pflegerische Leistungen eines von den Krankenkassen 
anerkannten Pflegedienstes, die nicht von der Krankenkasse oder 
der Pflegeversicherung bezahlt wurden. So bitten wir die Mitglie-
der, Original-Rechnungen aus dem Jahr 2020 zusammenzustel-
len und bis Ende März im Evang. Pfarramt Dallau, Felderweg 6a, 
einzureichen. 
Nach Eingang aller Original-Rechnungen entscheidet der Kirchen-
gemeinderat über die Rabatthöhe. 

DIAKONIEVEREIN DALLAU gegründet am 1. 2. 1979
Werden Sie Mitglied!

Infoflyer, Satzung und
Beitrittserklärung 
–> www.ekidua.de

Evangelische Kirche Fahrenbach und Muckental
Adolf-Weber-Str. 12, 74864 Fahrenbach. Tel.: 06267/284; Mail: 
Pfarramt@ev-fahrenbach.de; Homepage: www.ev.fahrenbach.de 

Bürozeiten des Sekretariats: dienstags von 9.00–13.00 Uhr

Sprechstunden des Pfarrers: jederzeit nach telefonischer Verein-
barung

Beachten Sie bitte, dass unsere Kirche tagsüber zur persönlichen An-
dacht geöffnet ist. 

mailto:pfarramt@ekidua.de
http://www.ekiba.de/kirchebegleitet
http://www.kirchemitkindern-digital.de
http://www.kirchemitkindern-digital.de
mailto:Pfarramt@ev-fahrenbach.de
http://www.ev.fahrenbach.de


Seite 8 	 Amtsblatt Elztal � 26. Februar 2021 · KW 8

!!!ACHTUNG!!! 
Info zu den Gottesdiensten

Liebe Gemeinde,
der Kirchengemeinderat hat beschlossen, ab dem 14. 2. 2021 wieder 
Präsenzgottesdienste in der Kirche zu feiern. 
Bitte beachten Sie das untenstehende Schutzkonzept!

Alle Gottesdienste werden aber weiterhin auf YouTube übertra-
gen, der YouTube-Link ist auf unserer Homepage:
www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst 

Sonntag, 28. 2. 2021
10.00 Uhr 	Hauptgottesdienst mit Musikprojekt „Neue Lieder“, 

Fahrenbach (Elke Reichert, Präd.)
Sonntag, 7. 3. 2021
10.00 Uhr 	Hauptgottesdienst, Fahrenbach (Pfr. Michael Roth-

Landzettel)
10.00 Uhr	 Kindertreff, Trienz (nur ONLINE)
	 alle Infos zum Kindertreff findet ihr unter: http://www.

ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/ oder erhaltet ihr durch 
eine Mail an kigo-trienz@ev-fahrenbach.de

Gottesdienst in der Kirche und im Live-Stream
Liebe Gemeinde, 
jede Woche laden wir herzlich zum Gottesdienst in die evangelische 
Kirche nach Fahrenbach. 
Wenn Sie noch nicht in die Kirche möchten, haben Sie die Möglich-
keit, die Gottesdienste auch von zu Hause aus mitzufeiern, da wir 
diese live auf Youtube übertragen. Dort bleiben Sie gespeichert, so-
dass Sie auch noch nach der Live-Übertragung die Gelegenheit ha-
ben, die Gottesdienste anzuschauen. 
Um den Gottesdienst zu „finden“, geben Sie bitte in Youtube „Evan-
gelische Kirche Fahrenbach“ in der Suche ein oder gehen auf www.
ev-fahrenbach.de/Gottesdienste . 
Wir freuen uns, wenn wir Sie in der Kirche oder am Bildschirm zu 
unseren Gottesdiensten begrüßen können. 

Bitte beachten Sie folgendes Schutzkonzept (Stand 14. 2. 
2021):
– �Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist aktuell bei den „normalen“ 

Gottesdiensten nicht erforderlich, da wir davon ausgehen können, 
dass die verfügbaren Plätze reichen. (Dies wird an den Kar- und 
Ostertagen ggf. wieder anders aussehen.) Sollten jedoch wider Er-
warten mehr kommen, als Plätze vorhanden sind, können wir je-
doch niemanden mehr einlassen, sobald alle Plätze belegt sind. 

– �Jeder Mitfeiernde muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen 
(bitte bringt möglichst einen eigenen Stift mit). Name, Anschrift 
und Telefonnummer müssen gut lesbar angegeben werden. Wer 
möchte, kann sich vorab im Pfarramt „registrieren“ lassen (Man 
sucht sich einen gut merkbaren Wunschkürzel aus, wie den Ge-
burtstag oder das Nummernschild und gibt dazu seine persön-
lichen Daten an. Dann braucht man beim Gottesdienst nur noch 
sein Kürzel einzutragen). Die Liste wird Datenschutzkonform 
aufbewahrt. Nur das Gesundheitsamt darf diese im Falle eines In-
fektionsgeschehens einsehen.

– �Wir müssen darauf bestehen, dass jeder während des gesamten 
Gottesdienstes eine medizinische Maske (vorzugsweise zertifiziert 
nach DIN EN 14683:2019-10) oder ein Atemschutz, welcher die 
Anforderungen der Standards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, 
N95 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, trägt. Kinder un-
ter 6 Jahren sind von dieser Pflicht befreit. Kinder und Jugendliche 
von 6–14 Jahre dürfen auch eine sogenannte Alltagsmaske tragen. 

– �Beim Verlassen wird die Kirche von hinten nach vorne „geleert“. 
Das heißt, dass diejenigen, die vorne sitzen, als letzte die Kirche 
verlassen und die, die hinten sitzen, als erste. 

– �Der Abstand der Sitzplätze ist vorgegeben. Jeder Sitzplatz hat ein 
Sitzpolster. Diese dürfen nicht eigenmächtig verschoben werden, 
damit die Mindestabstände (2 Meter) zuverlässig eingehalten wer-
den. („Vorgerichtet“ sind Sitzgruppen von ein bis drei Personen)

– �Das Singen ist nicht erlaubt, Vaterunser und Glaubensbekenntnis 
dürfen nur leise mitgesprochen werden! 

– �Wenn ihr die Lieder in Gedanken mitsingen und -beten wollt, 
nehmt nach Möglichkeit eigene Gesangbücher von zu Hause mit. 
Die Gesangbücher der Kirche dürfen jedoch genutzt werden, 
wenn diese eine Woche nicht in Gebrauch waren. 

– �Wer Erkältungssymptomen und Fieber hat oder wer innerhalb der 
letzten 14 Tage Kontakt zu einer vermutlich oder nachweislich in-
fizierten Person hatte, darf die Kirche nicht betreten. 

Evang. Pfarramt der Friedenskirche Neckarburken 
Wörschelstr. 3a, 74834 Elztal * Tel. 06261 - 2688 
www.friedensgemeinde-neckarburken.de

Sonntag, 28. Februar - Reminiszere
  9.00 Uhr Gottesdienst (Prädikantin Brigitte Kinzler)
Mittwoch, 03. März
10.00–12.00 Uhr Bürozeit
Sonntag, 7.März – Okuli
10.15 Uhr Gottesdienst 

Seit dem 25. Januar ist das Tragen einer medizinischen Maske 
(FFP2-Maske oder einer OP-Maske) vorgeschrieben.

Gottesdienst
Wir wollen Gottesdienst feiern und uns trotzdem nicht anstecken. 
Aus diesem Grund wollen wir folgende Regeln beachten:
– Wir halten 2 m Abstand, auch beim Betreten der Kirche
– �Am Eingang der Kirche werden die Hände mit Desinfektionsmit-

tel besprüht
– �Wir sind verpflichtet eine Anwesenheitsliste zu führen, die nach 3 

Wochen geschreddert wird
– �Die Bestuhlung im Inneren der Kirche ist auch auf diese 2 m aus-

gerichtet
– �Für Paare oder in einem Haushalt Lebende haben wir zwei Stühle 

nebeneinander vorgesehen.
– Abendmahlsfeiern finden zunächst bis Erntedank nicht statt
– �Wir haben 18 Plätze in unserer Kirche. Sollten mehr Menschen 

am Gottesdienst teilnehmen wollen, bieten wir gerne die Predigt 
in Schriftform an, müssten aber den Zutritt dann verwehren.

– �Weiterhin stehen Ihnen am Schaukasten vor der Kirche und 
am Gemeindehaus die Gottesdienste und Gebete schriftlich zur 
Verfügung, ebenso im Internet (www.friedenskirche-neckar 
burken.de)

Der Kirchengemeinderat

Ev. Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach
Kirchgasse 4, 74743 Seckach-Großeicholzheim, Tel. 06293/370, 
Email: info@ev-grosseicholzheim.de, Internet: www.ev-grossei-
cholzheim.de

Dienstag, 2. 3.		
15.00 Uhr	 Seniorennachmittag am Telefon 
	 nähre Infos beim Pfarramt Großeicholzheim

Seniorennachmittag am Telefon
Nach einem erfolgreichen ersten Versuch findet am Dienstag, 2. 
März 2021, wieder ein „Seniorennachmittag am Telefon“ statt. 
Die Telefonkonferenz beginnt um 15 Uhr. 
Alle Interessierten können mit ihrem eigenen Telefon von zuhause 
aus teilnehmen. Die Einwahl-Nummer lautet: 0721/95793912. An-
schließend folgt eine kurze Ansage. Daraufhin muss man die Raum-
nummer eingeben. Sie lautet: 7864#. 
Wer möchte, kann ein Gesangbuch bereitlegen. 
Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich gerne im Vorfeld 
beim Evang. Pfarramt Großeicholzheim (06293/370). Herzliche 
Einladung!

http://www.ev-fahrenbach.de/gottesdienst
http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/
http://www.ev-fahrenbach.de/kigo-trienz/
mailto:kigo-trienz@ev-fahrenbach.de
http://www.ev-fahrenbach.de/Gottesdienste
http://www.ev-fahrenbach.de/Gottesdienste
http://www.friedensgemeinde-neckarburken.de
http://www.friedenskirche-neckarburken.de
http://www.friedenskirche-neckarburken.de
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Vereinsnachrichten

Verschiedenes
Rehakliniken sind alle geöffnet und bieten sehr gute Hygie-
ne-Konzepte:
Reha-Behandlungen jetzt nicht aufschieben!
Viele Kundinnen und Kunden zögern im Moment damit, ihre not-
wendige medizinische Reha-Behandlung zu beantragen. Die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg rät dazu, die 
Reha-Maßnahmen nicht aufzuschieben, sondern möglichst bald zu 
beantragen und die Reha nach einer Bewilligung auch zeitnah an-
zutreten. Eine zu lange hinausgezögerte Reha kann gesundheitliche 
Folgen haben. Die Rehakliniken, die von der DRV belegt werden, 
sind alle geöffnet und bieten maximale Sicherheit durch umfangrei-
che Hygienekonzepte. Diese beinhalten in der Regel auch systema-
tische Corona-Testungen. 
»Wir verzeichnen derzeit einen spürbaren Rückgang bei den An-
tragszahlen«, sagt Saskia Wollny, Direktorin bei der DRV Baden-
Württemberg. Als zuständige Geschäftsführerin für den Bereich 
Reha-Management ist sie besorgt: »Die Menschen sind ja nicht 
plötzlich gesünder geworden. Sie schieben aber ihren Reha-Start 
immer weiter hinaus, weil sie Angst haben sich während der Reha 
mit Covid-19 anzustecken.« 
Die Angst ist unbegründet 
Wollny betont, dass es in den Kliniken ausgefeilte Hygienekonzep-
te gibt und dass die reibungslose medizinische und therapeutische 
Versorgung stets gewährleistet ist: »Es werden bei uns keine quali-
tativen Einschränkungen gemacht, wenn es um die Gesundheit von 
Menschen geht.« Eine optimale medizinische Rehabilitation ist ein 
zentraler Baustein, um wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Die 
langfristigen Folgen eines Verzichts auf eine Reha-Maßnahme nach 

einem operativen Eingriff oder bei einer chronischen Erkrankung 
können hingegen gravierend sein. Mit einer auf die individuellen 
Gesundheitsprobleme abgestimmten medizinischen Reha macht 
der Rentenversicherungsträger die Patientinnen und Patienten wie-
der fit fürs Berufsleben. Außerdem unterstützt die DRV Baden-
Württemberg Modellprojekte in Rehakliniken, die die Rehabilitan-
den mit spezifischen Therapiebausteinen gezielt auf die Zeit nach 
der Reha unter Corona-Bedingungen vorbereiten. 
Wer sich rund um die Rehabilitation in Corona-Zeiten informie-
ren möchte, findet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 
einen Frage- und Antwort-Katalog. Über die Online-Dienste eben-
falls auf der Homepage der DRV können Interessierte bequem von 
zu Hause aus auch einen Reha-Antrag stellen. 
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E-Mail: druckerei@henn-bauer.de 
www.henn-bauer.de

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de
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Quelle: www.sudoku-aktuell.de
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Wir sind gerne für Sie da 
Ihr Beratungsteam in  
Mosbach
Tel. 06261 861480 
Tel. 06261 861481

Maler- und  
Tapezierarbeiten

Wandgestaltung

Fassaden-Renovierung

Zertifizierte
Schimmelpilzsanierung

Junges sympathisches Pärchen 
sucht großen Bauplatz, bebaut oder unbebaut. 

Am liebsten in Elztal-Dallau. 
Angebote bitte unter Chiffre 313 an den Verlag.

Äpfel, Wurst, Eier oder doch Ostersüßigkeiten?
Schauen Sie vorbei!

gültig vom 26. 2.  
bis 4. 3. 2021

Landmetzgerei HELMUT RAUSCH jun.
Limbach, Tel. 06287/929556 · Krumbach, Tel. 06287/222
Laudenberger Straße 5 Lindenstraße 12 
www.landmetzgerei-rausch.de 

Pfannenfertige Schweinerouladen
~ mit feiner Schinken-Käse-Füllung! kg € 10.80
Saftige Kamm- oder Stielrippchen kg € 8.50
Gourmetbratwurst
~ mit gekochtem Schinken und Käse! 100 g € 1.05
Grobe Schinkenwurst
~ auch als Portionswürstchen! 100 g € 0.85
Fleisch- oder Zwiebelfleischkäse
~  auch zum Selbstbacken, verschiedene Größen,   

in der praktischen Aluschale! 100 g € 0.80
Am Samstag: 9.00 Uhr gegrillte Schweinshaxen, 
11.45 Uhr gegrillte Hähnchen Wir bitten um Vorbestellung!

Schmecken Sie den Unterschied!
Alle Fleisch- und Wurstwaren sind aus eigener Schlachtung,  

von Tieren aus kontrollierten Betrieben unserer Region.

Kleine Familie mit 2 Pferden sucht Haus/Hof/
Grundstück bestenfalls mit angrenzenden

Weideflächen zum Wohnen und Leben. Bevorzugt in 
Elztal/Mosbach und Umgebung. Bitte alles anbieten. 

Kontakt per Telefon 06261/15555
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